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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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1 Bürgerinformationsveranstaltung 
Arbeitstitel: Südlich Baptiststraße in  
Köln-Roggendorf/Thenhoven

In Abstimmung mit dem Stadtplanungsamt des Dezernates für 
Stadtentwicklung, Planen und Bauen soll durch zwei Inves-
toren am südöstlichen Ortsrand von Roggendorf/Thenhoven 
eine Wohnbebauung entwickelt werden.

Das Plangebiet liegt im Südosten von Roggendorf/Thenhoven 
südlich der Baptiststraße und östlich der Berrischstraße und 
ist im Flächennutzungsplan überwiegend als Wohnbaufläche 
dargestellt. Im Mai 2018 wurde für den Bereich die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes beschlossen.

Ziel der Planung ist die Schaffung dringend benötigter Wohn-
bauflächen. Die Deutsche Reihenhaus AG und GAG Immobi-
lien AG möchten auf der ca. 11 ha großen Grundstückfläche 
eine Wohnbebauung in Form von Reihenhäusern, Einzel- und 
Doppelhäusern, sowie Mietwohnungen im Geschosswoh-
nungsbau, ergänzt durch eine Kindertagesstätte, entwickeln.
Um eine hohe Qualität der neuen Bebauung sicherzustellen, 
wird ein Wettbewerbsverfahren mit sechs eingeladenen Archi-
tektur- und Stadtplanungsbüros durchgeführt.

Das städtebauliche Planungskonzept wird am Dienstag, den 
15. Januar 2019 um 19:00 Uhr in der Turnhalle der Kath. 
Grundschule, Gutnickstraße 37, 50739 Köln, vorgestellt. 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich in 
dieser Veranstaltung zu dem städtebaulichen Planungskon-
zept zu äußern. 

Telefonische Auskünfte können zu den regulären Bürozei-
ten im Stadtplanungsamt unter den Rufnummern 0221/221-
22820, Herr Wolff, oder 0221/221-24909, Herr Flucht, einge-
holt werden. 

Es lädt ein:	 Herr Reinhard Zöllner
	� Bezirksbürgermeister des 

Stadtbezirks Chorweiler
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2 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunig-
ten Verfahren 
Arbeitstitel: „Pfälzischer Ring 100“ in Köln-Mülheim

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am  
15. November 2018 unter anderem folgenden Beschluss ge-
fasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach §  2 Ab-
satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in Anwendung des beschleu-
nigten Verfahrens nach §  13a BauGB einen Bebauungsplan 
für das Gebiet zwischen Pfälzischen Ring und Legienstraße 
und den Hinterlandgrundstücken an der Ferdinandstraße und 
der Edith-Stein-Straße – Arbeitstitel: „Pfälzischer Ring 100“ in 
Köln-Mülheim – aufzustellen mit dem Ziel, Grundstücke für ei-
nen Schulstandort planungsrechtlich zu sichern.

Hinweis: Gemäß § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch 
wird darauf hingewiesen, dass dieser Bebauungsplan im be-

schleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Die Öffentlichkeit kann sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planun-
gen beim Stadtplanungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 
50679 Köln, unterrichten und sich in der Zeit vom 17. Januar 
bis 30. Januar 2019 zur Planung äußern. 

Terminvereinbarungen können unter der Rufnummer 
0221/221-22854, Frau Längle, erfolgen.

Köln, den 13. Dezember 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 13. Dezember 2018 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker
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3 Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur 
Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans 
Arbeitstitel: Bauliche Erweiterung Blaue Funken/Sach-
senturm (Blaue-Funken-Weg 2) in Köln-Neustadt-Süd

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 15. 
November 2018 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) ein Bebauungsplanverfahren 
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das Gebiet im Be-
reich Blaue-Funken-Weg in der Gemarkung Köln, Flur 33, auf 
dem Flurstück 266 (ehemalige Stadtmauer) sowie in südwest-
licher Verlängerung auf dem Flurstück 348 in einer Breite von 
ca. 12 m und Länge von ca. 33 m südlich des Blaue-Funken-
Weges parallel zum Kartäuserwall mit einer Größe von ca. 
700  m² – Arbeitstitel: Bauliche Erweiterung Blaue Funken/
Sachsenturm (Blaue-Funken-Weg 2) in Köln-Neustadt-Süd – 
einzuleiten mit dem Ziel, eine bauliche Erweiterung der Ver-
einsnutzung festzusetzen.

Köln, den 13. Dezember 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Köln, den 13. Dezember 2018	 Die Oberbürgermeisterin
	 gez. Reker

4 Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln 
Az.: 54.1-1.1- (3.7)-3 
 
Wasserrechtliches Bewilligungsverfahren gem.  
§§ 8 ff. WHG für die Förderung von Grundwasser 
mittels sieben bestehender Tiefbrunnen in  
Hürth-Efferen durch die Stadtwerke Hürth AöR

Die Stadtwerke Hürth AöR, Friedrich-Ebert-Str. 40, 50354 
Hürth, haben gemäß §§ 8 ff. des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung zur 
Förderung von Grundwasser auf den Grundstücken Gemar-
kung Efferen, Flur 6, Flurstücke 67, 148, 282 und 284 mittels 
einer Brunnengalerie von insgesamt sieben Tiefbrunnen (Brun-
nen 2, 3, 4,5, 6, 7 und 8) in einer Menge von maximal 800 m³/h, 
16.000 m³/d und 4.900.000 m³/a, beantragt, um es als Trink-
wasser im eigenen Versorgungsgebiet zu verwenden. 

Zurzeit besteht für die Grundwasserförderung Höhe von 
4.900.000 m³/a eine bis zum 31.12.2018 befristete wasser-
rechtliche Bewilligung. Zur Sicherstellung der Trinkwasserver-
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sorgung in ihrem Versorgungsgebiet über den 31.12.2018 hi-
naus wurde mit Schreiben vom 05.10.2018 die Erteilung einer 
bis zum 31.12.2019 befristeten Erlaubnis beantragt. Die bean-
tragte Erlaubnis wurde durch Bescheid vom 06.12.2018 erteilt. 

Der Antrag auf Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung 
und die dazugehörigen Pläne (Zeichnungen, Nachweisungen 
und Beschreibungen), aus denen sich Art und Umfang des 
Vorhabens des Unternehmens ergeben, liegen gemäß §§ 104, 
106 Landeswassergesetz NRW (LWG) i.V.m. § 73 Absatz 3 bis 
5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes NRW (VwVfG NRW) ei-
nen Monat lang bei dem Bürgermeister der Stadt Hürth, bei 
der Bürgermeisterin der Stadt Frechen, bei dem Bürgermeister 
der Stadt Brühl, bei dem Bürgermeister der Stadt Erftstadt, 
bei dem Bürgermeister der Stadt Kerpen und bei der Ober-
bürgermeisterin der Stadt Köln in denen sich das Vorhaben 
voraussichtlich auswirken kann, und zwar in der Zeit Montag, 
den 14.01.2019 bis zum Mittwoch, den 13.02.2019 einschließ-
lich bei der Stadt Köln, Umwelt- und Verbraucherschutzamt, 
Willy-Brandt-Platz 2, Raum 08E42, 50679 Köln während der 
Dienststunden zur Einsichtnahme aus. 

Gleichzeitig wird die Bekanntmachung gem. § 27 a VwVfG 
NRW auf den Internetseiten der Stadt Köln, unter www.stadt-
koeln.de/politik-und-verwaltung/bekanntmachungen/amts-
blatt veröffentlicht. 

Die Unterlagen werden parallel gem. § 27 a VwVfG NRW, d.h. 
mit Beginn der Offenlage bis zum Ende der Einwendungsfrist 
auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln unter: 
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/54_
wasserentnahmeverfahren/index.html
zugänglich gemacht. Maßgeblich ist der Inhalt der zur Ein-
sichtnahme bei den oben genannten Städten ausliegenden 
Unterlagen.

Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer-
den, kann bis spätestens zwei Wochen nach dem Ende 
der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich Mittwoch, den 
27.02.2019, schriftlich oder zur Niederschrift bei der 

Stadt Köln, Umwelt-und Verbraucherschutzamt, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Köln

oder bei der Bezirksregierung Köln, Zeughausstraße 2–10, 
50667 Köln, Einwendungen erheben. Mit Ablauf der Einwen-
dungsfrist sind gemäß § 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW alle 
Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen pri-
vatrechtlichen Titeln beruhen. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach ande-
ren Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe nach der 
Verwaltungsgerichtsordnung gegen Entscheidungen nach 
§ 74 VwVfG einzulegen, nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG kön-
nen innerhalb der vorgenannten Frist, d.h. bis Mittwoch, den 
27.02.2019, Stellungnahmen zu dem Vorhaben abgeben.

Die Erhebung einer fristgerechten Einwendung setzt voraus, 
dass aus der Einwendung zumindest der geltend gemachte 
Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorgehen, die Ein-
wendung unterschrieben und mit einem lesbaren Namen und 
Anschrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen Mindestge-
halt sind unbeachtlich.
Nach Ablauf der Einwendungsfrist werden die rechtzeitig ge-
gen das Vorhaben erhobenen Einwendungen, die rechtzeitig 

abgegebenen Stellungnahmen von Vereinigungen sowie die 
Stellungnahmen der Behörden zu dem Vorhaben an den Trä-
ger des Vorhabens weitergegeben. 

Auf Verlangen der jeweiligen Einwender/innen wird deren Na-
men und Anschrift unkenntlich gemacht, soweit diese Anga-
ben nicht zur Beurteilung des Inhalts der Einwendung erfor-
derlich sind.

Der Träger des Vorhabens, die Behörden und diejenigen, die 
Einwendungen erhoben bzw. Stellungnahmen abgegeben ha-
ben, werden zu dem Termin zur mündlichen Verhandlung mit 
angemessener Frist eingeladen.

Sind mehr als 50 Ladungen vorzunehmen, so können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffent-
liche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, indem der Ver-
handlungstermin mindestens zwei Wochen vorher im Amts-
blatt der Bezirksregierung Köln und außerdem in örtlichen Ta-
geszeitungen, die in dem Bereich verbreitet sind, in dem sich 
das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird -unter Hinweis 
darauf, dass beim Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn 
verhandelt und entschieden werden kann-, bekannt gemacht 
wird. Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendun-
gen kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Ab-
schluss des Verfahrens durch die Bezirksregierung Köln ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung an die Einwender/
innen und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben ha-
ben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Antragsunterlagen 
und die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung entstehen, 
können nicht erstattet werden.

Weitere Informationen sowie Äußerungen und Fragen zum Ver-
fahren können bis zum Ablauf der Auslegungsfrist bei der für 
das Verfahren zuständigen Bezirksregierung Köln angefordert 
bzw. eingereicht werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die 
Einwendungsfrist von dem Zeitpunkt der Übermittlung ange-
forderter Informationen bzw. Beantwortung gestellter Fragen 
unberührt bleibt.

Köln, den 11.12.2018
Bezirksregierung Köln
Im Auftrag
gez. Goergen

5 Jahresabschluss 2016 der Stadt Köln

Der Rat der Stadt Köln hat mit Beschluss vom 22.11.2018 
den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahres-
abschluss der Stadt Köln zum 31.12.2016 festgestellt und 
gleichzeitig der Oberbürgermeisterin gemäß § 96 Absatz 1 GO 
NRW die Entlastung erteilt. Ferner hat der Rat beschlossen, 
den Jahresüberschuss in Höhe von 150.978.337,66 2 in die 
Ausgleichsrücklage einzustellen.
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Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 beauftragte 
Rechnungsprüfungsausschuss hat am 13.11.2018 folgenden 
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Der Jahresabschluss der Stadt Köln zum 31.12.2016 wurde 
nach § 101 GO einschließlich Anhang und Lagebericht geprüft.
Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße in Bezug auf die Darstellung des 
durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und den Lagebericht zu ver-
mittelnden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und 
Finanzlage der Stadt wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden konnten. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen sind die Kenntnisse über die Tätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt 
Köln sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt worden. Im Rahmen der Prüfung wurden die Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Inventar, Übersicht über die 
örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegen-
stände, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die 
Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts.

Die Prüfung hat zu einigen Einwendungen geführt, aufgrund 
derer das Testat einzuschränken ist:
–	 Die im Bestätigungsvermerk des Berichts über die Prü-

fung der Eröffnungsbilanz aufgeführten Mängel
	 –	� zum Ausweis und der Bewertung von bebauten und 

unbebauten Grundstücken und
	 –	 zu den Wertabschlägen bei Straßen
	 sind zum Jahresabschluss 2016 nicht ausgeräumt.
–	 Die Wertansätze von Straßen, Wegen und Plätzen weisen 

Fehler in nicht unerheblichem Umfang auf.
–	 Inventuren wurden nicht im gesetzlich vorgeschriebenen 

Umfang und Zeitrahmen durchgeführt, so dass eine Über-
prüfung der Vollständigkeit und Werthaltigkeit des Vermö-
gens noch aussteht.

–	 Die Buchführung ist durch die Beibehaltung des alten 
Kassenverfahrens kein geschlossenes System und eine 
Abstimmung der Systeme ist nicht möglich. Eine buch-
halterisch korrekte Fortschreibung der Forderungs- und 
Verbindlichkeitsbestände ist nicht gewährleistet.

–	 Die Finanzrechnung ist in der aktuellen Form nicht ange-
messen prüfbar. Der Bestand an Liquiden Mitteln ist der 
laufenden Buchhaltung nicht zu entnehmen und damit ein 
unterjähriger Abgleich mit der Finanzrechnung nicht mög-
lich.

–	 In der Umsetzung der Buchführung sind eine Vielzahl von 
Fehlbuchungen, Ein- und Ausbuchungen auf den gleichen 
Konten sowie systematische Differenzen (Verrechnungs-
konten, Ergebniskonto passt nicht zu Finanzrechnungs-
konto) festzustellen, die zu einer Intransparenz oberhalb 
der Toleranzschwelle führen.

–	 Die Umsetzung der Buchführung führt zu einer fehlerhaf-
ten Darstellung der Ergebnisrechnung.

Bei der Abfassung dieses Testats fanden Besonderheiten, wie 
insbesondere die Entscheidung, das kamerale Kassenverfah-
ren beizubehalten und die – teilweise damit verbundenen – be-
sonderen Probleme bei der NKF-Einführung in Köln, Berück-
sichtigung. Diese Entscheidungen wurden zu einem frühen 
Zeitpunkt der NKF-Einführung bzw. noch davor getroffen und 
haben bis heute deutliche Auswirkungen. Für ein ordnungs-
mäßiges Buchführungssystem und eine deutliche Verbesse-

rung der Buchführungsqualität ist zwingend kurzfristig Sorge 
zu tragen; andernfalls ist der Bestätigungsvermerk in dieser 
Form nicht aufrecht zu erhalten.
Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen ent-
spricht der Jahresabschluss mit Anhang und Lagebericht mit 
den vorstehenden Einschränkungen dennoch im Wesentlichen 
den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens- und Schul-
denlage der Stadt Köln.“

Der Jahresabschluss 2016 der Stadt Köln und der Lagebe-
richt werden bei der Kämmerei der Stadt Köln, Zimmer 332, 
Heumarkt 14, 50667 Köln, bis zur Feststellung des Jahresab-
schlusses 2017 zur Einsichtnahme verfügbar gehalten.

Köln, den 21. Dezember 2018

Die Oberbürgermeisterin
gez. Henriette Reker

6 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haus-
haltssatzung

1.	 Haushaltssatzung der Stadt Köln für das Haushalts-
jahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der 
z. Z. geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Köln mit Be-
schluss vom 08.11.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und 
notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

	 2019
im Ergebnisplan mit dem
Gesamtbetrag der Erträge auf	 4.750.322.983 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	 4.887.638.844 Euro

im Finanzplan mit
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf	 4.411.051.896 Euro
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf	 4.364.546.146 Euro

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf	 1.147.121.299 Euro 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
der Investitionstätigkeit und der 
Finanzierungstätigkeit auf	 1.334.640.299 Euro 
festgesetzt.
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§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitio-
nen erforderlich ist, wird auf

	 2019

	 448.797.499 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der 
zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf

	 2019

	 394.122.078 Euro

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplanes wird auf

	 2019

	 137.315.861 Euro

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

	 2019

	 1.800.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer

a)	 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
	 (Grundsteuer A)� 165 v. H.

b)	 für die Grundstücke 
	 (Grundsteuer B)� 515 v. H.

2.	 Gewerbesteuer� 475 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

1. Sofern in den Erläuterungen zu den Teilergebnisplänen 
eine Aufteilung des in Teilplanzeile 15 – Transferaufwen-
dungen veranschlagten Gesamtbetrages auf einzelne Zu-
wendungsempfänger/Projekte vorgenommen wurde, ist 
diese hinsichtlich der Mittelverwendung verbindlich. Über 
eine abweichende Verwendung entscheidet der zuständi-
ge Fachausschuss, sofern die Entscheidung nicht im Rah-
men des § 41 Abs. 1 Bst. s GO NRW) dem Rat obliegt.

2. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen 
eines Teilplans – mit Ausnahme der bezirksbezogenen 
Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu einem Bud-
get verbunden. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel 
sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem Budget ver-
bunden. Innerhalb der Budgets kann zahlungswirksamer 
Mehraufwand nur durch zahlungswirksamen Minderauf-
wand ausgeglichen werden. 

 Zweckgebundene Mindererträge verpflichten zu entspre-
chenden Minderaufwendungen; zweckgebundene Mehr-
erträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendun-
gen, soweit in den Teilplänen keine abweichende Rege-
lung ausgewiesen ist.

3. Im Finanzplan werden die Investitionseinzahlungen und 
-auszahlungen eines Teilplans – mit Ausnahme der be-
zirksbezogenen Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO – zu 
einem Budget verbunden. Die bezirksbezogenen Haus-
haltsmittel sind teilplanübergreifend je Bezirk zu einem 
Budget verbunden.

 Zweckgebundene Mindereinzahlungen bei Investitionen 
verpflichten zu Minderauszahlungen; zweckgebundene 
Mehreinzahlungen bei Investitionen berechtigen zu ent-
sprechenden Mehrauszahlungen, soweit in den Teilplänen 
keine abweichende Regelung ausgewiesen ist.

 Auszahlungsermächtigungen des Gesamtfinanzplans, 
die sich aus Aufwendungen für Projekte und Maßnahmen 
eines Teilergebnisplans ergeben, können nach Genehmi-
gung durch die Stadtkämmerin zur Deckung von Auszah-
lungen für Investitionen im Rahmen dieser Projekte oder 
Maßnahmen verwendet werden. Der Gesamtbetrag der 
Kreditermächtigungen für Investitionen gem. § 2 darf nicht 
überschritten werden.

 Im Finanzplan veranschlagte Verpflichtungsermächtigun-
gen können gem. § 13 Abs. 2 GemHVO auch für ande-
re Investitionen innerhalb des gleichen Teilplanes in An-
spruch genommen werden. Hierdurch darf der in § 3 fest-
gelegte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
nicht überschritten werden.

4. Als erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt 
ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3 % des Gesamtbetra-
ges der Aufwendungen.

5. Als erhebliche Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlun-
gen im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW gelten bisher 
nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder 
Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall die Höhe von 1% 
der Gesamtaufwendungen bzw. der Gesamtauszahlungen 
übersteigen.

6. Als geringfügig im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW gelten 
Auszahlungen für Investitionen, die als Einzelmaßnahme 
den Betrag von 20.000.000 Euro nicht übersteigen.
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7.	 Als nicht geringfügig im Sinne von §  24  Abs.  2  GemH-
VO NRW gelten Erhöhungen um mehr als 10% der Inves-
titionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme, mindestens 
100.000 Euro. Erhöhungen um mehr als 500.000 Euro gel-
ten in jedem Fall als nicht geringfügig. 

	 Mehraufwendungen und/oder Mehrauszahlungen aus 
unabweisbaren Leistungen aus dem Projekt „Nord-Süd-
Stadtbahn, 1. und 2. Baustufe“, die sich nicht aus einer 
Änderung des Bausolls oder aus Standardveränderungen 
ergeben und die gem. § 7 des Nord-Süd Stadtbahn Ver-
trages durch die Stadt Köln auszugleichen sind, gelten ab 
einem Betrag von 1.000.000 Euro als nicht geringfügig.

8.	 Die Wertgrenze für Einzeldarstellungen von Investitions-
maßnahmen in den Teilplänen gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO 
wird auf 100.000 Euro festgelegt.

9.	 Die Wertgrenze für Änderungen der Erträge und Aufwen-
dungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Sinne 
von §  10  Abs.  1  GemHVO  NRW wird auf 250.000 Euro 
festgelegt.

10.	 Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzu-
wandeln“ (= ku) und „künftig wegfallend“ (= kw) werden 
beim Ausscheiden des bisherigen Stelleninhabers aus 
dieser Stelle wirksam.

11.	 Die Befugnis der Kämmerin/des Kämmerers, über die 
Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW zu entscheiden, 
wird auf Beträge bis zu 200.000 Euro je Aufwands- bzw. 
Auszahlungsposition beschränkt.

	 Diese Beschränkungen gelten nicht bei Beträgen, die

	 –	 wirtschaftlich durchlaufend sind,
	 –	 der Rückzahlung von Zuweisungen dienen, 
	 –	� aufgrund rechtlicher Verpflichtungen oder eines Rats-

beschlusses, der nicht älter als ein Jahr ist, bereitge-
stellt werden müssen,

	 –	� der Finanzierung von IT-Projekten und Lizenzkäufen 
dienen und aus dem Teilplan der Kunden-Dienststelle 
zum IT-Dienstleister in den Teilplan 0104 umgeschich-
tet werden müssen,

	 –	� im Zusammenhang mit der zum 01.01.2015 umge-
setzten Neuausrichtung der Gebäudewirtschaft be-
reitgestellt werden müssen 

	 –	� als Eigenmittel für Sonderausstellungen der Museen 
oder im Rahmen des Renovierungsprogramms für 
Museen und Kulturbauten 

		�  zentral im Teilplan 0401 (Museumsreferat) veran-
schlagt sind und nach entsprechendem Ausschuss-
beschluss haushaltsneutral in die sachlich zuständi-
gen Teilpläne umgeschichtet werden müssen, 

	 –	 �wenn bereits veranschlagte Mittel aus finanzstatisti-
schen Gründen haushaltsneutral in einem anderen Teil-
plan oder außerplanmäßig bei einer anderen Teilplanzei-
le des selben Teilplans bereit gestellt werden müssen,

	 –	� die wirtschaftlich unselbständigen Stiftungen der 
Stadt Köln betreffen, sofern eine Deckung durch die 
jeweilige Stiftungsrücklage erfolgt.

	 Die Beschränkung gilt ebenfalls nicht für teilplanbezo-
genen überplanmäßigen Personalaufwand, der durch 
Personalminderaufwand in anderen Teilplänen gedeckt 

wird sowie für überplanmäßigen Bedarf für Beschaffun-
gen beweglichen Anlagevermögens zur Einrichtung von 
Behindertenarbeitsplätzen, soweit hierfür Mittel des In-
tegrationsfonds im Teilplan 0103 zur Deckung in anderen 
Teilplänen herangezogen werden.

	 Über die von der Kämmerin/dem Kämmerer erteilten Ge-
nehmigungen zur Leistung von über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen bzw. Auszahlungen ist der Rat quar-
talsweise zu unterrichten. 

12.	 Die Befugnis der Kämmerin/des Kämmerers, über die 
Inanspruchnahme von über- und außerplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 in Verbin-
dung mit § 83 GO NRW zu entscheiden, wird auf Be-
träge bis zu 250.000 Euro je Maßnahme beschränkt.  
Über die von der Kämmerin/des Kämmerers erteilten Ge-
nehmigungen zur Inanspruchnahme von über- und außer-
planmäßigen Verpflichtungsermächtigungen ist der Rat 
monatlich zu unterrichten.

13.	 Stellenbesetzungen sind intern vorzunehmen (Regelung i. 
S. d. § 8 Abs. 2 Satz 1 Landesgleichstellungsgesetz). Die 
Oberbürgermeisterin kann hiervon Ausnahmen zulassen. 
Die Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes 
zur Frauenförderung bleiben davon unberührt.

14.	 Die Befugnis zur Leistung überplanmäßiger Aufwendun-
gen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird 
auf die für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeige-
ordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des 
jeweiligen Teilplans erfolgt. Hinsichtlich der Unterrichtung 
des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen 
bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen 
der Ziffer 11 zu verfahren.

15.	 Die Befugnis zur Leistung außerplanmäßiger Aufwendun-
gen bzw. Auszahlungen bis zu 50.000 Euro je Teilplan wird 
auf die für den jeweiligen Teilplan zuständigen Fachbeige-
ordneten übertragen, wenn die Deckung im Rahmen des 
jeweiligen Teilplans erfolgt und darüber hinaus keine Be-
lastung der Folgejahre entsteht. Hinsichtlich der Unterrich-
tung des Rates über die genehmigten Mehraufwendungen 
bzw. -auszahlungen ist entsprechend den Bestimmungen 
der Ziffer 11 zu verfahren.

16.	 Ergänzend zu den bisher bereits unter dem Gesichtspunkt 
einer angemessenen Risikostreuung praktizierten zeitlich 
vorgezogenen Zinssatzneuvereinbarungen und Darlehen-
saufnahmen mit terminlich hinaus geschobenen Valutie-
rungsdaten wird die Kämmerin ermächtigt, auf der Basis 
einer sorgsam und verantwortungsbewusst gebildeten 
Zinsmeinung folgende Finanzierungsinstrumente in An-
spruch zu nehmen, wobei der Finanzausschuss nachträg-
lich zu unterrichten ist:

	 1.	 Zinscap ( = Zinsdeckel)
		�  Um sich bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz 

gegen das Risiko steigender Zinsen zu schützen, darf 
ein Cap gegen Zahlung einer Prämie abgeschlossen 
werden. Hierbei verpflichtet sich der Verkäufer zur 
Leistung einer Ausgleichszahlung an die Stadt Köln 
für den Fall, dass der variable Darlehenszinssatz die 
vereinbarte Zinsobergrenze an den Zinsanpassungs-
terminen überschreitet.
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	 2.	 Floor ( = Zinsboden)
		�  Bei einem Darlehen mit variablem Zinssatz darf die 

Stadt Köln als Floorverkäuferin auftreten und erhält 
eine Prämie, d. h. fällt der variable Darlehenszinssatz 
unter die vereinbarte Zinsuntergrenze, ist die Stadt 
Köln zu einer Ausgleichszahlung verpflichtet.

	 3.	 Collar ( = Zinsband)
		�  Der Collar stellt eine Kombination aus dem gleichzeiti-

gen Kauf eines Cap und dem Verkauf eines Floor dar.  
Durch den Kauf des Cap sichert sich die Stadt Köln 
gegen steigende Zinsen ab. Auf der anderen Seite 
verzichtet sie aber durch den Verkauf des Floor auf 
Zinsvorteile bei sinkenden Zinsen.

	 4.	 Zinsswaps ( = Zinstauschvereinbarungen)
		�  Bei Zinsswaps vereinbaren zwei Parteien den regel-

mäßigen Austausch von Zinszahlungen über einen 
festgelegten Zeitraum.

		�  Mit einem Zinsswap darf ein Darlehen mit variablem 
Zinssatz als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein 
Darlehen mit einem festen Zinssatz. 

		�  Außerdem darf ein Darlehen mit einem festen Zinssatz 
als Grundgeschäft umgekehrt werden in ein Darlehen 
mit einem variablen Zinssatz, aber nur in Verbindung 
mit dem Kauf eines Zinscaps bzw. Collars.

		�  Der Laufzeitbeginn eines Zinsswaps kann auch auf 
einen in der Zukunft liegenden Zeitpunkt verschoben 
werden ( Forward-Swap ).

		�  Darüber hinaus darf eine Swaption angekauft werden. 
Damit wird das Recht, nicht aber die Pflicht erwor-
ben, innerhalb einer Frist oder aber an einem konkre-
ten Termin als Zahler in einen Zinsswap mit bereits 
fixierten Konditionen einzutreten. Sofern dies nach 
der Marktsituation unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten sinnvoll ist, kann eine solche Swaption auch 
verkauft werden. Hierbei ist eine Risikobewertung 
vorzunehmen und die Zinserwartung zu dokumentie-
ren.

2.	 Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 
GO NRW der Bezirksregierung mit Schreiben vom 15.11.2018 
angezeigt worden. Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Ge-
nehmigung der Verringerung der Rücklage ist von der Bezirks-
regierung Köln mit Verfügung vom 17.12.2018 erteilt worden.

Die Haushaltssatzung und ihre Anlagen liegen ab dem 
14.01.2019 in der Kämmerei, Dienstgebäude Heumarkt 14, 
Zimmer 334, 50667 Köln zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO) beim Zustandekommen die-
ser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

	 a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige 
fehlt

	 b)	� diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden

	 


  
      
    







7 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Anca Drimala

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.12.2018, 22.0963025.0012.0.21328604

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Anca Drimala HS: Justinianstr. 1, 50679 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.12.2018 
Im Auftrag
gez. Alevrakis

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Burkhard Brandt

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.12.2018, 22.0110033.0046.4.21328604
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Burkhard Brandt HS: Hohenzollernring 27, 50672 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.12.2018 
Im Auftrag
gez. Alevrakis

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Dirk Günter Neubert

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.12.2018, 22.0074493.0128.0.21328604

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Dirk Günter Neubert HS: Moltkestr. 66, 50674 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.12.2018
Im Auftrag
gez. Alevrakis

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Lacramioara Cremene

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.12.2018, 22.0748893.0011.5.21328604

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Lacramioara Cremene HS: Eberhardshofstr. 14, 90429 Nürn-
berg 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.12.2018 
Im Auftrag
gez. Alevrakis

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Objektgesellschaft Ippendorfer Allee 
mbH

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.12.2018, 22.0706601.0160.7.21328604

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Allee mbH Objektgesellschaft Ippendorfer HS: Moltkestr. 66, 
50674 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.12.2018
Im Auftrag
gez. Alevrakis

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Rot-Box UG (haftungsbeschränkt)

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 20.12.2018, 22.0801996.0008.6.21328604
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Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 222, Laurenzplatz 1–3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen werden.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Rot-Box UG (haftungsbeschränkt) HS: Deutz-Kalker Str. 122, 
50679 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 20.12.2018
Im Auftrag
gez. Alevrakis

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Schmidt, Anton

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 02.01.2019, 501/112-01.055641

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 217, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 02.01.2019
Im Auftrag
gez. Böhmer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Stephan Siebenaller

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 02.01.2019,  
Aktenzeichen 501/112-07.026082

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 208, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.01.2019
Im Auftrag
gez. Pietrucha

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Dilshad, Kaban

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 02.01.2019,  
Aktenzeichen 501/112-02.054939

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsheranziehung, Zimmer 224, Wiener Platz 2a, 
51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 02.01.2019
Im Auftrag
gez. Wieler

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Alexander Rodert

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 04.01.2019, 1 520 1 30 30-0464 und 30-0465

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Der Oberbürgermeister, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressaten:
Herrn Alexander Rodert, Meister-Gerhard-Str. 7, 50674 Köln
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 04.01.2019
Im Auftrag
gez. Waleska

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Paulo Deto

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen vom 19.12.2018, für die Kinder Guilherme, Cleo und 
Guenilsa 502/94 1 520 1 12 12 1578/1 520 1 12 12 1579

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 155, Kalker Haupt-
str. 247–273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Paulo Deto, Lasker-Schüler-Str. 1, 50829 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröf-
fentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn 
es bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 19.12.2018
Im Auftrag
gez. Schauf
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

14.01.2019
(Montag)

Hauptausschuss
Historisches Rathaus,  
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
16.30 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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